
Mitmachvertrag

zwischen

Der Produktionsgemeinschaft Solidarische Landwirtschaft Oberalben (Nachfolgend: SoLawi),

Vertreten durch Herrn Alexander Gerthner, Mayweilerhof 9, 66871 Oberalben,
und

dem Mitglied

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

(Name, Vorname - bei Familien Gemeinschaften: bitte alle Volljährigen Mitglieder eintragen-)

Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, falls vorhanden)

wird Folgendes vereinbart:

1. Grundsätze

SoLawi verpflichtet sich, ökologisch zu produzieren und nachhaltig zu wirtschaften, Das beinhaltet auch eine 
artgerechte Tierhaltung.

SoLawi Verpflichtet sich, alle Produktionsbedingungen und die betriebswirtschaftlichen Kalkulationen gegenüber den 
Mitgliedern jährlich in der Vollversammlung offen zu legen. Jedes Wirtschaftsjahr beginnt am 1. April und endet am 
31. März. Das erste Wirtschaftsjahr beginnt am 1. April 2016.

Eine freiwillige Mithilfe der Mitglieder ist erwünscht.

2. Vollversammlung

Mindestens einmal jährlich lädt  SoLawi die Mitglieder zu einer Vollversammlung ein. Bei Bedarf finden auch öfters 
Vollversammlungen statt. Die Einladung hat mindestens zwei Wochen vorher durch Aushang im Abholraum oder in 
sonst geeigneter Weise zu erfolgen. 

In der Vollversammlung sind alle volljährigen Mitglieder stimmberechtigt. Jeder Ernteanteil und Jeder vegetarische 
Ernteanteil zählen mit einer Stimme. Alexander ist mit einer Stimme ebenfalls stimmberechtigt.

3. Kostenanteile der Mitglieder

Jedes Mitglied hat einen gleichen Anteil am jährlichen Aufwand zu tragen. Die jeweilige Höhe des monatlichen 
Kostenanteils wird jährlich im Voraus berechnet und auf der Vollversammlung bekanntgegeben.

Das Mitglied verpflichtet sich zur monatlichen Zahlung durch Überweisung.

Die Zahlung ist im Voraus zu leisten und muss spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats auf dem Konto 
der SoLawi eingegangen sein. Bei Nichtbezahlung tritt am vierten Werktag Verzug ein, ohne das es einer Mahnung 
bedarf. Die Bankverbindung von SoLawi  lautet:

IBAN: DE85 5405 1550 0000 9693 86 BIC: MALADE51KUS  Kreissparkasse Kusel



4. Ernteanteile der Mitglieder

Jedes Mitglied erhält einen gleichen Ernteanteil. Der Ernteanteile werden wöchentlich ausgegeben und sind freitags 
oder samstags auf dem Mayweilerhof abzuholen.

Sollte ein Mitglied seinen Ernteanteil nicht abholen können, muss es sich mindestens drei Tage vorher abmelden.  
Das führt jedoch nicht zu einer Minderung des Kostenanteils. Das Mitglied kann seien Ernteanteil in solchen Fällen 
auch kurzfristig an andere Mitglieder oder mit Zustimmung der SoLawi an Dritte weitergeben.

Der Ernteanteil ist von der Jahreszeit und der Witterung abhängig. Sein Umfang unterliegt daher Schwankungen.

5. Kinder

Kinder die im Haushalt des Mitgliedes leben, und noch nicht sechs Jahre alt sind, werden von der Gemeinschaft mit 
einen Viertel Ernteanteil kostenlos mit versorgt.

Kinder von sechs bis vierzehn Jahre erhalten einen halben Anteil (kostenpflichtig).

6. Anteile und Kosten 

Anzahl Art Beitrag pro Anteil Gesamtbeitrag

Ernteanteile

Ernteanteile vegetarisch

Ernteanteile Kinder 0-5 Jahre 0€ 0€

Ernteanteile Kinder 0-5 Jahre vegetarisch 0€ 0€

Ernteanteile Kinder 6-14 Jahre

Ernteanteile Kinder 6-14 Jahre vegetarisch

7. Vertragsdauer und Kündigung

Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr. Sie beginnt mit dem Wirtschaftsjahr und verlängert sich automatisch, wenn der 
Vertrag nicht bis spätestens drei Monate vor Ablauf des Wirtschaftsjahres gekündigt wird. Die Kündigung muss 
schriftlich erfolgen und der SoLawi spätestens bis zum 31. Dezember zugehen.

Die Kündigung einer Mitgliedschaft durch die SoLawi bedarf der vorherigen Zustimmung der Vollversammlung mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern.

8. Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen, welche diese Vereinbarung ergänzen, bedürfen der mehrheitlichen Zustimmung der in der 
Vollversammlung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen rechtlich unwirksam sein, verpflichten sich sie Vertragsparteien, diese 
einvernehmlich durch eine zulässige Bestimmung zu ersetzen, die dem Vertragszweck am besten entspricht.

Jede Partei erhält eine Ausfertigung dieses Mitmachvertrages.

...........................................................................,den............................................................. 

Unterschrift Mitglied Unterschrift SoLawi

.................................................... ................................................


